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Absender

Name

Vorname

Beruf

Straße

PLZ/Ort

Ich versichere, alle Fragen selbstständig und ohne die Hilfe Dritter beantwortet zu haben.

Datum/Unterschrift

In dieser Ausgabe von DIE PTA IN DER APOTHEKE 07/2016 
sind zum Thema zehn Fragen zu beantworten. Lesen Sie den  
Artikel, kreuzen Sie die Buchstaben der richtigen Antworten 
vom Fragebogen im nebenstehenden Kasten an und schicken  
Sie diesen Antwortbogen zusammen mit einem adressierten 
und frankierten Rückumschlag an unten stehende Adresse.
Oder Sie klicken sich bei www.pta-aktuell.de in die Rubrik Fort- 
bildung und beantworten den Fragebogen online. Wer min-
destens acht Fragen richtig beantwortet hat, erhält in der Ka- 
tegorie 7 (Bearbeitung von Lektionen) einen Fortbildungs- 
punkt. Dieser wird von den Apothekenkamern Hamburg und 
Nordrhein (Veranstaltungsnummer 2016-14/PKA) vergeben 
und gilt in den Kammerbezirken Nordrhein und Hamburg.

Ihr Fortbildungspunkt zum Thema
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Die PKA darf mehr als viele denken. Wo und wie darf und kann die PKA den  
Apotheker beziehungsweise das pharmazeutische Personal außerhalb von Waren-
bewirtschaftung und Rechnungswesen im pharmazeutischen Bereich entlasten?

N atürlich gilt es, das Recht genau zu beachten. 
Es gibt leider immer wieder mal „Schwarze 
Schafe“ innerhalb des apothekerlichen Berufs- 
standes, die eine PKA auch für pharmazeuti-

sche Tätigkeiten außerhalb des Erlaubten einsetzen. Ande-
rerseits gibt es viele Arbeiten, die PKA durchaus dürften, 
aber häufig nicht erledigen, weil sie davon in der weit zu-
rückliegenden Ausbildung mal gehört hatten, aber nie aktiv 
hierzu angeleitet wurden. Dabei stellen diese Bereiche eine 
durchaus sinnvolle Kompetenzaufwertung für die PKA dar.

Was darf die PKA? Vor nicht allzu langer Zeit gab es eine 
Tendenz, PKA seien entbehrlich. PTA könnten die Warenbe-
wirtschaftung, das Hauptaufgabengebiet der PKA mitüber-
nehmen, seien ansonsten aber flexibel auch im Handverkauf, 
der Rezeptur, schlichtweg im pharmazeutischen wie kauf-
männischen Bereich einsetzbar. Angesichts des immer of-
fensichtlicheren Mangels an PTA auf dem Apothekenmarkt 
hat sich diese Meinung allerdings deutlich gewandelt – auch 
PKA sind wieder viel gefragter. Nicht nur, dass sie die Wa-
renbewirtschaftung im Griff haben sollten, kaufmännische 
und organisatorische Tätigkeiten managen, auch ihre aus-
drücklich in der Ausbildungsordnung genannten Tätigkeits-
bereiche, die darüber hinaus gehen, werden zunehmend 
wieder stärker gefordert – zumindest bei PTA-Engpässen 
oder in Apotheken, die sich rezeptur-/defekturmäßig beson-
ders spezialisiert haben.
Doch was genau ist erlaubt? Darf die PKA alles an pharma-
zeutisch-technischen Hilfsarbeiten erledigen? Die PKA kann 
das pharmazeutische Personal bei pharmazeutischen Tätig-
keiten nach Apothekenbetriebsordnung unter Aufsicht und  
bei den apothekenrechtlich vorgeschriebenen Dokumentati-
onen vorbereitend unterstützen.
Zu den erlaubten Tätigkeiten einer PKA – die damit aus-
drücklich zu ihrem Berufsbild gehören – zählen:
,   Umfüllen, Abpacken und Kennzeichnen von Arzneimit-

teln und Chemikalien beziehungsweise Ausgangsstoffen,
,   Unterstützung des pharmazeutischen Apothekenperso-

nals bei der Herstellung von Eigenerzeugnissen, wie Rüh-

Unterstützung

ren von Salben, Kapselherstellung, Mischen von bereits 
eingewogenen Substanzen,

,   Unterstützung bei der Prüfung von Arzneimitteln und 
deren Ausgangsstoffen,

,   Beratung, Information sowie Verkauf von apothekenüb-
licher Ware wie Kosmetika, Diätwaren, Verbandstoffen 
und Krankenpflegeartikeln, aber auch frei verkäuflichen 
(also nicht apothekenpflichtigen) Arzneimitteln,

,   Vorbereitung der zahlreichen apothekenrechtlich vor-
geschriebenen Dokumentationen – einige bis zur Un-
terschriftsreife – beispielsweise Abgabe von Importen, 
Tierarzneimitteln, Betäubungsmitteln (BtM) oder nach 
Transfusionsgesetz (TFG).

Allgemeine Arbeitsregeln Somit darf die PKA zwar 
keine Arzneimittel für Rezeptur (Einzelverschreibung oder 
-anforderung, wird nicht im Voraus hergestellt) oder gar 
Defektur (Herstellung im Rahmen des üblichen Apotheken- 
betriebs auf Vorrat an einem Tag bis zu hundert abgabefer-
tige Packungen oder einer dieser entsprechenden Menge) 
komplett selbständig und alleine herstellen, sie kann das 
pharmazeutische Personal aber unterstützen. Oberstes Prin- 
zip für alle pharmazeutisch-technischen Arbeiten ist: sorg-
fältiges und hygienisch einwandfreies Arbeiten. Qualität 
kann bekanntlich nicht in ein Produkt hineingeprüft wer-
den, es muss von Anfang an qualitätsorientiert geplant und 
durchgeführt werden. Ähnlich wie in der Industrie gelten 
auch in der Apotheke Standards, wie eine ordentliche Arbeit 
auszusehen hat. Im Fachjargon wird gerne von GMP-ge-
rechter Herstellung (GMP = Good Manufacturing Practice, 
Gute Herstellungspraxis für Arzneimittel, salopp „Gute Ma-
nieren beim Produzieren“) gesprochen. Dazu zählen:
,   Sorgfalt bei der Herstellung, Verpackung und Lagerung,
,   Vermeidung von Verwechslungen,
,   Vermeidung von Verunreinigungen,
,   Einhaltung hygienischer Vorschriften,
,   Anfertigung schriftlicher Protokolle aller Herstellungs-

stufen (Dokumentation)
,   ständige Qualitätskontrolle.

66 DIE PTA IN DER APOTHEKE | Juli 2016 | www.pta-aktuell.de



Stand- oder Braunglasgefäß ist darauf zu achten, dass nichts 
über die Beschriftung läuft (Etikett immer nach oben!). Or-
dentliches Abfüllen bedeutet auch Glattstreichen bei einer 
Salbenoberfläche, Vermeiden von Lufträumen beim Salben- 
Abfüllen, Säubern des Randes vor dem Verschließen – das 
gilt für Abgabe- und Standgefäße. Salben werden in einfa-
chen Kruken, vorteilhafter aber in Drehdosierkruken oder 
– mittlerweile seltener – in Tuben abgefüllt. Sind Salben aus 
mehreren Komponenten zu rühren, werden heutzutage viel-
fach spezielle Salbenrührmaschinen hierfür eingesetzt, die 
von einer PKA unter Aufsicht mitbestückt und ansonsten 
selbständig beaufsichtigt werden können. Ihr Vorteil ist, 
dass Herstellungs- und Abgabegefäß identisch sind, der 
eigenständige Arbeitsvorgang „Abfassen“ also nicht mehr 
notwendig ist und gespart wird. Flüssigkeiten werden meist 
in Braunglasflaschen abgepackt, Tees in Stehbeutel. Muss 
ein Tee nicht nur abgefasst, sondern sogar gemischt werden, 
wird hierzu entweder eine große Schüssel mit Schaufel oder 
eine Teemischdose mit Deckel verwendet. Letztere Anwen-
dung ist in vielen Apotheken allerdings selten geworden. 
Viele versuchen angesichts der gestiegenen Anforderungen 
soweit wie möglich Fertigprodukte, etwa fertig abgefasste 
Tees, Teemischungen, Alkohol-, Alkoholmischungen und 
Salbengrundlagen – soweit diese über den Großhandel be-
ziehbar sind – zu nutzen oder direkt an den Endverbraucher 
abzugeben.

Taxieren und Beschriften Zu guter Letzt: Bei der Rezep-
tur-Herstellung unterstützend mitzuhelfen ist das eine, den 
Preis für eine Rezeptur ausrechnen, also taxieren und ord-
nungsgemäß beschriften (etikettieren) das andere. Letzteres 
benötigt ebenfalls relativ viel Zeit und wird heutzutage meist 
nicht mehr „von Hand“ mit Hilfe der „Hilfstaxe“ (Vereinba-
rung über die Preisbildung für Stoffe und Zubereitungen aus 
Stoffen – industriell nicht gefertigte Arzneimittel – zwischen 
dem Deutschen Apothekerverband und den Gesetzlichen 
Krankenkassen ), die quasi in jeder Apotheke als grüner 
Ordner im Rezepturbereich steht, erledigt, sondern – in der 
Regel eingebunden in das vorhandene Warenwirtschafts-
programm der Apotheke – per EDV-Taxier- und Rezeptur-
programm. ■

Dr. Eva-Maria Stoya, 
Apothekerin und Fachjournalistin

Voraussetzung um in Rezeptur/Labor als PKA eingesetzt zu 
werden, ist zudem die regelmäßige Teilnahme/Dokumenta-
tion von Schulungen (beispielsweise Hygieneschulung, ge- 
naue Arbeitsan- und -einweisungen), persönliche Sauber-
keit (Händedesinfektion, Kleidung, Frisur), Durchführung 
der Arbeitsplatzhygiene (beispielsweise Arbeitsfläche säu-
bern, gegebenenfalls desinfizieren, Verschüttetes aufputzen, 
Waage sauber hinterlassen) – und natürlich Verantwortungs- 
gefühl. Ein QMS (Qualitätsmanagementsystem) ist gerade 
auch für den Rezeptur- und Defekturbereich heute eine 
Selbstverständlichkeit. Dieses sollte auch gelebt werden, was 
Wiederholung, Verbesserung und Überdenkung der Pro-
zesse bedeutet – und es sollte bekannt sein, wo es zu finden 
und möglichst leicht auch nachzulesen ist.

Technische Hilfsarbeiten im Überblick Was sind nun 
allgemeine technische Hilfsarbeiten? § 3 Absatz 5a der Apo-
thekenbetriebsordnung (ApBetrO) erlaubt ausdrücklich die 
Ausführung von „Umfüllen einschließlich Abfüllen und Ab- 
packen oder Kennzeichnen von Arzneimitteln“ – unter Auf- 
sicht eines Apothekers. Nicht nur Abfassen (dies ist aller-
dings die gängigste und meistgenutzte pharmazeutisch-tech-
nische Hilfsarbeit), auch Mischen, Trennen, Sterilisieren, 
Wiegen und Zerkleinern sind, wenn man den Paragrafen 
in seinem Wortlaut nimmt, nach entsprechender Anleitung 
(entsprechende Schulung) als Unterstützung des pharma-
zeutischen Personals möglich. Hinzu kommt die Bedienung, 
etwa Überwachung von in Gang befindlichen Apparaturen, 
Arbeitsgeräten, aber auch deren Pflege und Reinigung. Je 
nach Häufigkeit des Vorkommens von Rezeptur, Defektur, 
der zeitlichen Gebundenheit von PTA in diesem Sektor, 
kann es sich durchaus lohnen, PKA hier stärker mit einzu-
binden.
Am häufigsten eingesetzt werden PKA noch beim Abfassen, 
dem Einfüllen fertig hergestellter Arzneimittel (Tee, Salben, 
Pulver, Flüssigkeiten) in das jeweils gewählte Abgabebehält-
nis. Dazu werden diese im Regelfall auf der Rezepturwaage 
in das gewählte Behältnis eingewogen – unter Berücksich-
tigung des Leergewichtes, der „Tara“, das bedeutet das Ge-
wicht der Verpackung, des Abgabebehältnis, wird faktisch  
abgezogen. Gerne wird als Tara oder als „Taragewicht“ aber  
auch die Differenz zwischen dem Brutto- oder Gesamtge-
wicht (mit Abgabebehältnis) und dem Netto- oder Reinge-
wicht des eingewogenen Gutes bezeichnet. Bei Flüssigkeiten, 
die in Milliliter (ml) angegeben sind, empfiehlt es sich zum 
Abfassen einen Messbecher zu benutzen. Grund:  Milliliter 
(„ml“ = Volumen) und Gramm („g“ = Masse) sind nicht 
identisch. Schon in der Schule, spätestens in der PKA-Aus-
bildung wird der schöne Satz „Dichte gleich Masse geteilt 
durch Volumen“ auswendig gelernt. Somit müsste für ein 
Abfassen in „ml“ (Volumen) erst über die Dichte, die in 
Tabellenwerken nachzuschlagen ist, die benötigte Gramm-
zahl errechnet werden. Ansonsten gilt als Grundregel or-
dentlichen Arbeitens: Beim Abfüllen aus einem größeren 

Lesen Sie  
online weiter!
Webcode: K7067
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PKA-FORTBILDUNG Kreuzen Sie bitte jeweils eine richtige Antwort an und 
übertragen Sie diese auf die Titelseite der Fortbildung.

1.  Was die PKA an pharmazeutisch-technischen Arbeiten erledigen darf, steht …
A.  im Arzneimittelgesetz (AMG).
B.  im Heilmittelwerbegesetz (HMWG).
C.  in der Apothekenbetriebsordnung (ApBetrO).

2.  Was stimmt nicht? Die PKA darf ...
A.  nicht bei der Prüfung von Ausgangsstoffen und Arzneimitteln mithelfen.
B.  zusätzlich auch Arzneimittel nach vorgeschriebenen Kriterien kennzeichnen.
C.  Arbeitsgeräte pflegen und Instand halten sowie im Betrieb überwachen.

3.   Bitte richtig ergänzen: Die PKA darf bei den apothekerrechtlich vorgeschriebenen Dokumentationen ...
A.  nicht unterstützend tätig werden.
B.  unterstützend tätig werden.
C.  unterstützend bis zur Unterschriftsreife, aber nur bei der Abgabe von Auslands- 

Importen (nach § 73 AMG), tätig werden.

4.   Unter „Abfassen“ wird ... verstanden.
A.  das Abgreifen von Zugaben.
B.  der Eigenbedarf an Arzneimitteln.
C.  das Einfüllen fertig hergestellter Arzneimittel (Tee, Salben, Flüssigkeiten, Pulver) in Abgabebhältnisse.

5.   Was ist „Tara“ im Apotheken-Rezeptursektor mit Sicherheit nicht?
A.  Das Leergewicht des Abgabebehältnisses.
B.  Die Göttin des Mitgefühls. Im Gesundheitssektor ist Mitgefühl sehr wichtig.
C.  Die Differenz zwischen dem Brutto- oder Gesamtgewicht und dem Netto- oder Reingewicht des Wägegutes.

6.   Ein wichtiger Merksatz als Grundkenntnis schon aus der Schul-Physik ist:
A.  Dichte gleich Masse geteilt durch Volumen.
B.  Masse gleich Dichte geteilt durch Volumen.
C.  Volumen gleich Dichte geteilt durch Masse.

7.   Taxieren bedeutet im Apothekensektor primär ...
A.  den Preis eines selbst hergestellten Arzneimittels, einer abgefüllten Chemikalie (Rezeptur)  

ausrechnen, also kalkulieren.
B.  kritische Betrachtung eines Sachverhaltes, um sich ein Urteil zu bilden.
C.  abschätzen, einen Überschlag machen.

8.   Welcher Aussage zu den Beschriftungsvorschriften auf Rezepturetiketten stimmen Sie nicht zu?
A.  Name und Anschrift der Apotheke müssen angegeben sein.
B.  Der Name des Patienten/Anwenders muss – auch wenn bekannt – nicht auf dem  

Rezepturetikett vermerkt sein.
C.  Sie sind mit dem Hinweis „Verwendbar bis (TTMMJJ)“ und genauer Gebrauchsanweisung zu versehen.

9.   Was ist eine Defektur?
A.  Eine Einzelanfertigung auf Grund einer ärztlichen Verschreibung oder auf Kundenwunsch.
B.  Herstellung auf Vorrat an einem Tag bis zu hundert abgabefertige Packungen oder entsprechende Menge.
C.  Ist gleichzusetzen mit Manufaktur, eine „von Hand“ gefertigte Produktion.

10.   Grund-Prinzip aller pharmazeutisch-technischen Arbeiten ist sicherlich nicht:
A.  GMP-gerechte Herstellung (GMP = Good Manufacturing Practises), salopp gerne mit  

„Gute Manieren beim Produzieren“ übersetzt.
B.  Sorgfältiges und hygienisch einwandfreies Arbeiten.
C.  Die Qualität wird in ein hergestelltes Produkt erst hineingeprüft.
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